
Anlagen mit geringer Anschlussleistung

Anschlüsse für Anlagen der Verkehrsregelung, TV-Verstär-
ker, Telefonkabinen und ähnliches werden nach Aufwand 
verrechnet. Der minimale Kabelquerschnitt beträgt  
4 x 16 mm2.. Pro Anschluss ist ein einmaliger Anschlussbei-
trag zu entrichten:

		 Preis inkl. MWSt.

Anlagen mit geringer 	 Fr.	 1‘500.00 
Anschlussleistung

Der Bauherr bzw. Hauseigentümer trägt folgende Kosten:

die Grab- und Maurerarbeiten sowie die Lieferung und •	
Verlegung des notwendigen Kabelschutzes für den 
Hausanschluss nach den Angaben der AEW Energie AG;

die Mehrkosten für Kabellängen über 50 m. •	

Sonderregelungen für Anschlüsse ausserhalb des Bauge-
bietes bleiben vorbehalten.

Bei allen genannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwert-
steuer enthalten.

2. Änderungen bestehender Anschlüsse

Für Verstärkungen ist ein Beitrag entsprechend der Dif-
ferenz zwischen bestehender und neuer Anlage gemäss 
Abschnitt 1 zu entrichten. Die Grab- und Maurerarbeiten 
trägt der Bauherr bzw. Hauseigentümer.

3. Inkraftsetzung
Diese Kostenbeitragsregelung ersetzt den Anhang 1 zum 
Reglement für den Anschluss an das Niederspannungsnetz 
der AEW Energie AG vom 1. September 1995.

Aarau, 1. Juli 2000	 AEW Energie AG

1. Neuanschlüsse

Pro Anschluss sind folgende einmalige Beiträge zu entrich-
ten:

	 Preise inkl. MWSt.

Einfamilienhäuser	 Fr. 	 3‘800.00

Mehrfamilienhäuser Grundbetrag 	 Fr. 	 3‘100.00 

zusätzlich pro Wohnung	 Fr. 		  700.00 

Reihen- und Terrassenhäuser mit nur einem Anschluss wer-
den wie Mehrfamilienhäuser betrachtet. Ein nachträglicher 
Wohnungseinbau beim Einfamilienhaus wird mit Fr. 700.00 
verrechnet.

Landwirtschafts, Gewerbe- und Industriekunden

Der Betrag richtet sich nach dem erfoderlichen Leiterquer-
schnitt der Zuleitung:

Leiterquerschnitt 	 Anschlusswert	 Preise inkl. MWSt.

3 x 16/16 mm2 Cu

		  bis 15 kW	 Fr. 	 4‘700.00 
		  über 15 kW	 Fr. 	 6‘000.00

3 x 50/50 mm2 Cu 	 Fr. 	 11‘500.00

3 x 150/95 mm2 Al/Cu	 Fr.	 15‘500.00

3 x 240/150 mm2 Al/Cu	 Fr.	 19‘500.00	 

In besonderen Fällen mit andern Querschnitten wird der 
Beitrag entsprechend dem Leitermaterial und -querschnitt 
ermittelt.

Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe mit Wohnungen

Der Kostenbeitrag wird als Summe der festgelegten Bei-
träge für Mehrfamilienhäuser sowie für Landwirtschafts-, 
Gewerbe- und Industriebauten auf Grund der Anzahl Woh-
nungen bzw. des erforderlichen anteiligen Querschnittes 
des Landwirtschafts- oder Gewerbebetriebes berechnet.

Die pro Anschluss einmalig zu entrichtenden Beiträge 
enthalten:

den Hausanschluss, bestehend aus dem Anschlusska-•	
bel mit einer Länge bis zu 50 m, dem Zubehör und der 
Montage;

einen Beitrag an die Erstellung und Erweiterung des •	
Niederspannungsnetzes.

Kostenbeiträge für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (0,4 kV) der 
AEW Energie AG

Zwecks guter Lesbarkeit wird in diesem Dokument bei Personenbezeichnungen auf die weibliche Form verzichtet, sie ist in der 
männlichen aber selbstverständlich eingeschlossen.
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